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Die neue CD-Rom ,,SGV. NRW.“, Stand 1. Juli 2003, ist Ende Juli erhältlich.

Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten
Erlasse stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 
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Ermittlung 

der Emissionen und Immissionen 
von luftverunreinigenden Stoffen, 
Geräuschen und Erschütterungen 

sowie Prüfung 
technischer Geräte und Einrichtungen

Gem. RdErl. d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 
V-3/V-5 – 8817.4.2/8843.2 (V Nr. 2/03) – 

u. d. Ministeriums für Verkehr, 
Energie und Landesplanung – 
IV 5 – 46 – 32 – v. 20. 5. 2003

1

Stellen zur Ermittlung der Emissionen und Immissionen
von luftverunreinigenden Stoffen, Geräuschen und Er-
schütterungen sowie Kalibrierung und Prüfung von 
Messeinrichtungen

1.1

Bekanntgabe

Für die

– Durchführung von Ermittlungen nach §§ 26, 28 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3830) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§§ 26 Abs. 5, 28 Abs. 1 der Verordnung über Großfeue-
rungsanlagen (13. BImSchV) vom 22. Juni 1983
(BGBl. I S. 719) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
Nummer 5.3 der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft (TA Luft) vom 24. Juni 2002 (GMBl.
S. 511),

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§ 12 Abs. 7 der Verordnung zur Emissionsbegrenzung
von leichtflüchtigen halogenierten organischen Verbin-
dungen (2. BImSchV) vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I
S. 2694) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§ 10 Abs. 2 und 3 der Verordnung über Verbrennungs-
anlagen für Abfälle und ähnlich brennbare Stoffe
(17. BImSchV) vom 23. November 1990 (BGBl. I
S. 2545) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§ 7 Abs. 3 der Verordnung über Anlagen zur Feuerbe-
stattung (27. BImSchV) vom 19. März 1997 (BGBl. I
S. 545) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§ 8 der Verordnung über Anlagen zur biologischen Be-
handlung von Abfällen (30. BImSchV) vom 20. Februar
2001 (BGBl. I S. 317) in der jeweils geltenden Fassung,

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
§ 17 a der Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen (1. BImSchV) vom 14. März 1997 (BGBl. I
S. 490) in der jeweils geltenden Fassung und

– Kalibrierung und Prüfung von Messeinrichtungen nach
Anhang VI Nr. 2.1 der Verordnung zur Begrenzung der
Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei
der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten
Anlagen (31. BImSchV) vom 21. August 2001 (BGBl. I
S. 2180) in der jeweils geltenden Fassung,

werden die in Anlage 1 zu diesem Erlass genannten Stel-
len für die ihnen jeweils zugeordneten Aufgaben wider-
ruflich bekannt gegeben. Die Bekanntgabe der Messstel-
len erfolgt gemäß Aufschlüsselung differenziert nach be-
stimmten Gruppen und Bereichen. Einschränkungen der
Bekanntgabe und ihre Befristung sind zu beachten. Die
Einschränkung der Bekanntgabe für einzelne Stellen auf
bestimmte Anlagearten oder auf die Ermittlung von pro-
duktionsspezifischen Emissionen in bestimmten Bran-
chen bedeutet nicht, dass nicht auch andere bekannt ge-
gebene Stellen mit der Durchführung der Ermittlungen
in diesen Branchen beauftragt werden können.

1.2

Aufgaben der bekannt gegebenen Stellen

Aufgabe der bekannt gegebenen Stellen ist es, die Über-
wachungstätigkeit der Behörden von eigenen sachver-
ständigen Ermittlungen zu entlasten und zugleich einen
hohen Qualitätsstandard der Ermittlungen, Messungen,
Kalibrier- oder Prüfungstätigkeiten sicherzustellen. Da-
bei kommt es auf die Feststellung eines bestimmten zu
untersuchenden Sachverhaltes an. Die Bewertung und
Beurteilung, ob z. B. Emissionen einer Anlage den gel-
tenden Emissionsgrenzwerten (z. B. aus der 13. BImSchV)
oder Emissionsbegrenzungen entsprechen oder ob sie Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zur
Folge haben können, obliegt allein dem Staatlichen Um-
weltamt bzw. dem Bergamt.

Soweit der Einsatz bekannt gegebener Stellen nicht aus-
drücklich vorgeschrieben ist, kann das Staatliche Um-
weltamt bzw. Bergamt zur Erfüllung seiner Überwa-
chungsaufgaben auch andere Sachverständige heranzie-
hen. Beauftragt diese Behörde z. B. im Rahmen des § 52
BImSchG oder im Zusammenhang mit einem Genehmi-
gungsverfahren einen Sachverständigen, ist sie an die in
den Anlagen zu diesem Erlass aufgeführten Stellen nicht
gebunden. Als Sachverständige sollen nur fachkundige
und sachgerecht ausgestattete Stellen beauftragt werden.

Das Landesumweltamt (LUA) in Essen wird grundsätz-
lich nur im öffentlichen Interesse tätig. Es ist sachver-
ständiger Berater – insbesondere auch Obergutachter –
der Behörden, Einrichtungen, Gerichte sowie der Ge-
meinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-
Westfalen und kommt insoweit für messtechnische Er-
mittlungen i. S. der eingangs genannten Vorschriften all-
gemein nicht in Betracht. Die Überwachungsbehörden
können jedoch in Abstimmung mit dem LUA ausnahms-
weise anordnen, dass dieses mit entsprechenden Ermitt-
lungen zu beauftragen ist, wenn es sich um besonders
schwierige Feststellungen oder Ermittlung von überört-
licher oder wissenschaftlicher Bedeutung handelt.

1.3

Auftragserteilung an die bekannt gegebenen Stellen

1.3.1

In allen von Nummer 1 dieses Erlasses erfassten Fällen
werden die bekannt gegebenen Stellen aufgrund eines
Auftrags durch einen Anlagenbetreiber, nicht aber durch
unmittelbaren behördlichen Auftrag tätig. Dem Anlagen-
betreiber ist die Auswahl darüber zu überlassen, welche
der bekannt gegebenen Stellen er einschalten will. Nur
unter besonderen Umständen, z. B. um Interessenkon-
flikte zu vermeiden oder spezielle Kenntnisse oder Er-
fahrungen bei einer einzelnen Stelle nutzbar zu machen,
ist es begründet, die zu beauftragende Stelle behördlich
festzulegen.

1.3.2

Die Behörde, die eine Ermittlung veranlasst, soll insbe-
sondere Ziel und Gegenstand der Ermittlungstätigkeit,
die zu beachtenden Messvorschriften und weitere, die
Messtätigkeit festlegende Vorgaben sowie den Umfang
des vorzulegenden Ermittlungsberichts festlegen. Dabei
hat sie darauf zu achten, dass der Ergebnisbericht min-
destens folgende Angaben enthält:

– Auftraggeber und Aufgabenstellung,

– Beschreibung der emittierenden Anlage mit konstruk-
tiven und verfahrenstechnischen Besonderheiten,

– Betriebsbedingungen der Anlage und Betriebsumstän-
de während der Ermittlung, die Einfluss auf das Emis-
sionsverhalten der Anlage haben können,

– Ort und Zeitpunkt der Ermittlungen,

– Objekte der Ermittlungen, angewandte Verfahren und
Geräte, Lage und Messstellen,

– besondere Bedingungen, insbesondere Messbedingun-
gen bei Durchführung der Messungen (z. B. Wetterver-
hältnisse),

– Ermittlungsergebnisse mit Angabe aller Werte, die zur
Beurteilung des Ergebnisberichts notwendig sind (Ein-
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zelwerte sind anzugeben, soweit dies erforderlich ist,
um die Ableitung des Schlussergebnisses zu überprü-
fen).

Bei Emissionsmessungen luftverunreinigender Stoffe hat
sie darauf zu achten, dass der Ergebnisbericht dem vom
Länderausschuss für Immissionsschutz 

– im Mai 1991 beschlossenen Muster eines bundesein-
heitlichen Emissionsmessberichtes (Anlage 2) bzw.

– im Oktober 1996 beschlossenen Muster-Messbericht
über die Durchführung von Messungen und Prozess-
kontrollen an Chemischreinigungsanlagen gemäß
2. BImSchV (Anlage 3) bzw.

– im Oktober 1996 beschlossenen Muster-Messbericht
über die Durchführung von Funktionsprüfungen/Kali-
brierungen kontinuierlich arbeitender Messeinrichtun-
gen nach §§ 26, 28 der 13. BImSchV, Nr. 3.2 TA Luft so-
wie § 10 der 17. BImSchV (Anlage 4)

entspricht.

In die Ermittlungsanordnung soll eine Frist aufgenom-
men werden, bis zu der das Ergebnis der Ermittlungen
vorzulegen ist. Darüber hinaus ist dem Anlagenbetreiber
aufzugeben, die von ihm einzuschaltende Stelle zu beauf-
tragen, eine Ausfertigung eines jeden Ermittlungsbe-
richts auch unmittelbar an die anordnende Überwa-
chungsbehörde zu übersenden. 

Bei der Anordnung zur Ermittlung der Immissionen von
Luftverunreinigungen kann es zweckmäßig sein, räum-
lich beieinanderliegende Industrieanlagen gemeinsam zu
erfassen, da sich hierdurch der Aufwand gegenüber einer
Einzelerfassung der Betriebe erheblich verringert. In die-
sem Fall sollen aufeinander abgestimmte Anordnungen
erlassen werden. 

1.3.3

Auf Nummer 19 der Verwaltungsvorschriften zum Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (Gem. RdErl. v. 1. 9. 2000 –
SMBl. NRW. 7129 – ) wird – insbesondere im Hinblick auf
den Einsatz betrieblicher Stellen im Rahmen der Eigen-
überwachung – hingewiesen. 

1.4

Qualitätssicherung durch Ringversuche

Zur Qualitätssicherung der Tätigkeit der nach § 26
BImSchG bekannt gegebenen Messstellen sind diese ge-
mäß Bekanntgabebescheid verpflichtet, auf eigene Kos-
ten an Ringversuchen teilzunehmen. Die betreffenden
Messstellen werden hierzu vom Landesumweltamt
Nordrhein-Westfalen bzw. vom Hessischen Landesamt
für Umwelt und Geologie schriftlich aufgefordert.

In diesem Zusammenhang hat der Länderausschuss für
Immissionsschutz „Empfehlungen zur Bewertung von
Ringversuchen für § 26-Messstellen“ mit „Durchfüh-
rungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Messstel-
len (gasförmige Immissionskomponenten)“ und „Durch-
führungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Mess-
stellen (partikelgebundene Emissionskomponenten)“ –
Anlage 5 – beschlossen, die in Nordrhein-Westfalen ent-
sprechend Anwendung finden.

1.5

Überwachung und Kosten

1.5.1

Die Tätigkeit der bekannt gegebenen Stellen unterliegt
der Überwachung durch die zuständigen Behörden.

Vorgelegte Ermittlungsberichte sind kritisch zu prüfen
und zu würdigen. Entspricht ein Ermittlungsbericht
nicht der getroffenen Anordnung, so kann die Überwa-
chungsbehörde eine Ergänzung oder Vervollständigung
der Ermittlung verlangen. Ist die Richtigkeit der Ergeb-
nisse zweifelhaft, so hat die anordnende Behörde gemein-
sam mit dem zur Durchführung der Anordnung Ver-
pflichteten eine Klärung durch die ermittelnde Stelle
herbeizuführen; eine Wiederholung der Ermittlungen auf
Kosten des Verpflichteten durch eine andere bekannt ge-
gebene Stelle kann in diesem Fall ohne Änderung des
Sachverhalts nicht angeordnet werden. 

1.5.2

Werden ausnahmsweise gutachtliche Äußerungen sach-
verständiger Stellen über die Beurteilung der bei den Er-
mittlungen festgestellten Sachverhalte oder über sich
hieraus als notwendig ergebende technische Verbesse-
rungsmaßnahmen für erforderlich gehalten, so sind der-
artige Gutachten stets unmittelbar von der Überwa-
chungsbehörde in Auftrag zu geben; für die Kosten gilt
§ 52 Abs. 4 BImSchG. Zur Erstellung solcher Gutachten
kann jeder geeignete Sachverständige oder jede geeigne-
te sachverständige Institution nach den allgemeinen
Grundsätzen herangezogen werden. 

1.5.3

Sind die Messtätigkeit oder die Messergebnisse erheblich
zu beanstanden, ist dem Landesumweltamt, im Bereich
der Bergaufsicht dem Ministerium für Verkehr, Energie
und Landesplanung, in jedem Einzelfall zu berichten, da-
mit dort über weitere Maßnahmen entschieden werden
kann.

1.5.4

Die Kosten für die Tätigkeit bekannt gegebener Stellen
trägt der Anlagenbetreiber oder Hersteller als Auftragge-
ber. Für Ermittlungen nach §§ 26, 28 BImSchG gilt § 30
BImSchG. Bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen
kann nach § 30 Satz 2 BImSchG dem Auftraggeber ein
Kostenerstattungsanspruch zustehen. Eine Kostenerstat-
tung durch das Land ist ausgeschlossen, wenn nach dem
Ergebnis der Ermittlungen Auflagen oder Anordnungen
nicht erfüllt sind oder notwendig werden.

Soweit die anordnende Behörde kostenpflichtig ist, sind
die Haushaltsmittel für die Begleichung der Kosten von
den Staatlichen Umweltämtern bei den Bezirksregierun-
gen – von den Bergämtern bei der Bezirksregierung Arns-
berg, Abteilung Bergbau und Energie – anzufordern.

2
Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumord-
nung und Landwirtschaft u. d. Ministeriums für Wirt-
schaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr v. 30. 9.
1997 (SMBl. NW. 7130) wird aufgehoben.
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